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Änderungen in den AVR-J (Stand 02.07.2014) 
 
 

Anlage 1 Eingruppierungskatalog 
 
 
Entgeltgruppe 1 (Anm. 1) 
 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Tätigkeiten, d ie nach einer Einübung ausgeführt werden 
können 
 
Hierzu gehören Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit einfachsten Tätigkeiten (Anm. 1) in den 
Tätigkeitsbereichen 
 
1. Hauswirtschaft/ Handwerk/ Technik; 
2. Hol- und Bringdienst. 
 
 
Richtbeispiele: Reinigungskraft, Mitarbeiterin in der Wäscherei und im Wäschedienst, Küchenhilfe, 
Hilfskraft im Menüservice, Botin. 
 
 
 
Entgeltgruppe 2 (Anm. 2) 
 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Tätigkeiten, d ie nach einer fachlichen Einarbeitung 
ausgeführt werden können 
 
Hierzu gehören Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit sehr einfachen Tätigkeiten (Anm. 2) in den 
Tätigkeitsbereichen 
 
1. Hauswirtschaft/ Handwerk/ Technik; 
2. Hol- und Bringdienst; 
3. Verwaltung. 
 
 
Richtbeispiele: Reinigungs- und Servicekraft in Wohn-, Betreuungs- und Behandlungsräumen, 
Stationshilfe, Mitarbeiterin in der Post- oder einer anderen Annahmestelle, Fahrerin von leichteren 
LKW/Lastzügen, Technische Hilfskraft im HNR-Bereich, Verwaltungshilfskraft.  
 
 
 
Entgeltgruppe 3 (Anm. 2, 3, 12, 13) 
 
A. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Tätigkeiten , die Fertigkeiten und einfache Kenntnisse 
voraussetzen 
 
Hierzu gehören Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
 
1. mit einfachen Tätigkeiten (Anm. 3) in den Tätigkeitsbereichen 

 
a. Pflege/ Betreuung/ Erziehung, 
b. Nichtärztlicher medizinischer Dienst, 
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c. Hauswirtschaft/ Handwerk/ Technik, 
d. Verwaltung, 
e. Breitenausbildung; 

 
2. mit sehr einfachen Tätigkeiten (Anm. 2) in der Hauswirtschaft und zusätzlich einfachen 
Tätigkeiten (Anm. 3) in der Grundpflege oder Betreuung. 
 
 
Richtbeispiele: Hauswirtschaftskraft, Mitarbeiterin im Empfang, in der Registratur/Archiv und in der 
Telefonzentrale, Sanitätshelferin, Pflegehelferin, Kindergartenhelferin, Betreuungsassistentin nach § 
87 b SGB XI, Fahrerin mit Personenbeförderung über 9 Personen oder schwerer LKW/Lastzug, 
Mitarbeiterin im HNR-Einsatzdienst mit Betreuungsaufgaben, Erste-Hilfe-Trainerin. 
 
 
B. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Entgeltgrup pe 2 (Anm. 2), denen zusätzlich 
 
1. die Koordination (Anm. 12) von Mitarbeitenden oder 
2. die Verantwortung für Sach- oder Haushaltsmittel (Anm. 13) für einen gesamten Arbeitsbereich 

ausdrücklich übertragen ist. 
 
 
 
Entgeltgruppe 4 (Anm. 3, 4, 12, 13) 
 
A. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Tätigkeiten , die Fertigkeiten und Kenntnisse 
voraussetzen 
 
Hierzu gehören Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Tätigkeiten unter fachlicher Anleitung (Anm. 4) in 
den Tätigkeitsbereichen 
 
1. Pflege/ Betreuung/ Erziehung; 
2. Nichtärztlicher medizinischer Dienst; 
3. Hauswirtschaft/ Handwerk/ Technik; 
4. Verwaltung mit verschiedenen oder umfangreichen Tätigkeiten. 
 
 
Richtbeispiele: Gesundheits- und Pflegeassistentin, Altenpflegehelferin, Krankenpflegehelferin, 
Heilerziehungspflegehelferin, Rettungshelferin, Beiköchin, Kundenbetreuerin in HNR-Zentrale bzw. 
Servicecenter. 
 
 
B. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Entgeltgrup pe 3 (Anm. 3), denen zusätzlich 
 
1. die Koordination von Mitarbeitenden (Anm. 12) oder 
2. die Verantwortung für Sach- oder Haushaltsmittel (Anm. 13) für einen gesamten Arbeitsbereich 

ausdrücklich übertragen ist oder 
3. erweiterte Aufgaben oder behandlungspflegerische Aufgaben übertragen sind. 
 
 
Richtbeispiel: Vorarbeiterin im Reinigungsdienst. 
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Entgeltgruppe 5 (Anm. 4, 12, 13, 15) 
 
A. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Tätigkeiten , die spezielle Fertigkeiten und erweiterte 
Kenntnisse voraussetzen 
 
Hierzu gehören Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit komplexen Aufgaben (Anm. 15) unter fachlicher 
Anleitung (Anm. 4) mit unterschiedlichen Anforderungen in den Tätigkeitsbereichen 
 
1. Pflege/ Betreuung/ Erziehung; 
2. Ausbildung; 
3. Nichtärztlicher medizinischer Dienst; 
4. Hauswirtschaft/ Handwerk/ Technik; 
5. Verwaltung. 

 
 

Richtbeispiele: Stationsassistentin, Heilerziehungshelferin mit speziellen Aufgaben, 
Rettungssanitäterin, Kinderpflegerin/Sozialpädagogische Assistentin, Mitarbeiterin im begleitenden 
Sozialen Dienst, Disponentin im Fahrdienst, Hausmeisterin, Fachdozentin, Kundenbetreuerin in der 
HNR-Zentrale bzw. im Servicecenter mit Anforderungen als Rettungssanitäterin. 
 
 
B. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Entgeltgrup pe 4 (Anm. 4), denen zusätzlich 
 
1. die Koordination von Mitarbeitenden (Anm. 12) oder 
2. die Verantwortung für Sach- oder Haushaltsmittel (Anm. 13) für einen gesamten Arbeitsbereich  

ausdrücklich übertragen ist oder 
3. behandlungspflegerische Aufgaben und besondere Verantwortung übertragen sind oder 
4. in der HNR-Zentrale bzw. im Servicecenter komplexe Aufgaben (Anm. 15) übertragen sind.  
 
 
 
Entgeltgruppe 6 (Anm. 5, 12, 13) 
 
A. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Tätigkeiten , die erweiterte und vertiefte Kenntnisse 
und entsprechende Fähigkeiten voraussetzen 
 
Hierzu gehören Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit eigenständiger Wahrnehmung von Aufgaben 
(Anm. 5) in den Tätigkeitsbereichen 
 
1. Nichtärztlicher medizinischer Dienst; 
2. Hauswirtschaft/ Handwerk/ Technik; 
3. Verwaltung. 
 
 
Richtbeispiele: Mitarbeiterin im nichtärztlichen medizinischen Dienst mit Standardtätigkeiten, 
Hauswirtschafterin, Diätassistentin in der Großküche, Facharbeiterin, Kundenbetreuerin in der HNR-
Zentrale bzw. im Servicecenter mit Anforderungen als Rettungsassistentin, Apothekenhelferin, 
Rettungsassistentin. 
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B. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Entgeltgrup pe 5 (Anm. 4; Anm. 15), denen zusätzlich 
 
1. die Koordination von Mitarbeitenden (Anm. 12) oder 
2. die Verantwortung für Sach- oder Haushaltsmittel (Anm. 13) für einen gesamten Arbeitsbereich 

ausdrücklich übertragen ist. 
 
 
 
Entgeltgruppe 7 (Anm. 5, 6, 11, 15) 
 
A. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Tätigkeiten , die Fachwissen und entsprechende 
Fähigkeiten voraussetzen 
 
Hierzu gehören Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
 
1. mit eigenständiger Wahrnehmung von Aufgaben (Anm. 6) in den Tätigkeitsbereichen 

 
a. Pflege/ Betreuung/ Erziehung, 
b. Lehre/ Bildung/ Ausbildung, 
c. Handwerklicher Erziehungsdienst, 
d. Nichtärztlicher medizinischer Dienst; 

 
2. mit eigenständiger Wahrnehmung (Anm. 5) von komplexen (Anm. 15) Aufgaben oder 

Leitungsaufgaben (Anm. 11) in den Tätigkeitsbereichen 
 

a. Hauswirtschaft/ Handwerk/ Technik, 
b. Verwaltung, 
c. Nichtärztlicher medizinischer Dienst. 

 
 
Richtbeispiele: Alten-, Gesundheits- und Krankenpflegerin, Erzieherin, Heilerziehungspflegerin, 
Pharmazeutisch technische Assistentin, Gruppenleiterin in einer Werkstatt für behinderte Menschen, 
Med.-technische Radiologieassistentin, Physiotherapeutin, Ergotherapeutin, Bewegungs-
/Mototherapeutin, Med.-technische Assistentin, Lehrbeauftragte, Notfallsanitäterin, Leiterin 
Menüservice, Leiterin Hausnotruf, Leiterin Ausbildung, Leiterin Fahrdienste, Leiterin Rettungswache. 
 
 
B. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Entgeltgrup pe 6 (Anm. 5) mit Leitungsaufgaben (Anm. 
11) im Tätigkeitsbereich Hauswirtschaft/ Handwerk/ Technik.  
 
 
Richtbeispiele: Küchenleiterin, Leiterin von Handwerksbetrieben. 
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Entgeltgruppe 8 (Anm. 6, 7, 10, 11, 14) 
 
A. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Tätigkeiten , die vertieftes oder erweitertes Fach-
wissen und entsprechende Fähigkeiten voraussetzen 
 
Hierzu gehören Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit 
 
1. eigenständiger Wahrnehmung (Anm. 6) von schwierigen (Anm. 14) Aufgaben in den  

Tätigkeitsbereichen 
 

a. Pflege/ Betreuung/ Erziehung, 
b. Nichtärztlicher medizinischer Dienst; 

 
2. verantwortlich wahrzunehmenden Aufgaben (Anm. 7) oder Leitungsaufgaben (Anm. 11) in den      

Tätigkeitsbereichen 
 
a. Verwaltung, 
b. Lehre/ Bildung/ Ausbildung. 

 
 
Richtbeispiele: Fachgesundheits- und -krankenpflegerin in OP-
Dienst/Intensivpflege/Anästhesiepflege/Psychiatrie/Onkologie/Palliativmedizin oder Nephrologie 
sowie die Gesundheits- und Krankenpflegerin in diesen Bereichen mit vergleichbaren Aufgaben; 
Mitarbeiterin im Sozialdienst, Unterrichtsschwester, Leiterin Menüservice, Leiterin Hausnotruf, 
Leiterin HNR-Zentrale, Leiterin Servicecenter, Leiterin Ausbildung, Leiterin Fahrdienste, Leiterin 
Rettungswache, Leiterin einer Kindertagesstätte, Heilerziehungspflegerin/Erzieherin mit speziellen 
Aufgaben und entsprechenden Kenntnissen. 
 
 
B. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Entgeltgrup pe 7 

 
1. mit eigenständiger Wahrnehmung von Aufgaben (Anm. 6) und Leitungsaufgaben (Anm. 11) in den  

Tätigkeitsbereichen 
 
a. Pflege/ Betreuung/ Erziehung, 
b. Nichtärztlicher medizinischer Dienst; 

 
2. in der Leitung (Anm. 10) im Tätigkeitsbereich Hauswirtschaft/ Handwerk/ Technik.  
 
 
Richtbeispiele: Stationsleiterin, Wohnbereichsleiterin, Leitende med.-technische Assistentin, 
Leitende Physiotherapeutin, Leitende Diätassistentin, Hauswirtschaftsleiterin/hauswirtschaftliche 
Betriebsleiterin, Leiterin einer Kindertagesstätte. 
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Entgeltgruppe 9 (Anm. 6, 7, 8, 10, 11, 14, 15, 16) 
 
A. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Tätigkeiten , die anwendungsbezogene 
wissenschaftliche Kenntnisse voraussetzen 
 
Hierzu gehören Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit 
 
1. verantwortlich wahrzunehmenden Aufgaben (Anm. 8) in den Tätigkeitsbereichen 

 
a. Pflege/ Betreuung/ Erziehung, 
b. Beratung/ Therapie/ Seelsorge; 

 
2. schwierigen (Anm. 14) verantwortlich wahrzunehmenden (Anm. 8) Aufgaben oder 
Leitungsaufgaben (Anm. 10) im Tätigkeitsbereich Verwaltung. 
 
 
Richtbeispiele: Sozialpädagogin/Sozialarbeiterin, Heilpädagogin, Leiterin Sozialer Dienst, Leiterin 
Menüservice, Leiterin Hausnotruf, Leiterin HNR-Zentrale, Leiterin Servicecenter, Leiterin 
Ausbildung, Leiterin Fahrdienste, Leiterin Rettungswache, Leiterin einer Kindertagesstätte, 
Pflegedienstleiterin. 
 
 
B. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Entgeltgrup pe 8 
 
1. mit verantwortlich wahrzunehmenden Aufgaben (Anm. 7) und Leitungsaufgaben (Anm. 11) in den  

Tätigkeitsbereichen 
 
a. Lehre/ Bildung/ Ausbildung, 
b. Verwaltung; 

 
2. mit eigenständiger Wahrnehmung (Anm. 6) von schwierigen (Anm. 14) oder komplexen (Anm. 15)  

Aufgaben und Leitungsaufgaben (Anm. 11) in den Tätigkeitsbereichen Pflege/ Betreuung/  
Erziehung und nichtärztlicher medizinischer Dienst; 

 
3. in der Leitung (Anm. 10) eines großen Wohnbereiches oder einer kleinen Einrichtung oder eines 

kleineren Dienstes oder eines mittelgroßen Pflegebereiches einer stationären Einrichtung (Anm.  
16) im Tätigkeitsbereich Pflege/ Betreuung/ Erziehung. 

 
 
Richtbeispiele: Leitung eines kleineren Verwaltungsbereichs, Leiterin einer kleineren Schule für 
Alten-, Kranken- oder Entbindungspflege, Pflegerische Leiterin mehrerer Stationen eines 
Krankenhauses,  
Stationsleiterin Intensivpflege/Psychiatrie/Onkologie/Anästhesie/Nephrologie/Palliativ- oder OP-
Dienst. 
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Entgeltgruppe 10 (Anm. 8, 10, 11, 14, 16) 
 
A. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Tätigkeiten , die vertiefte anwendungsbezogene 
wissenschaftliche Kenntnisse voraussetzen 
 
Hierzu gehören Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit schwierigen (Anm. 14) verantwortlich 
wahrzunehmenden (Anm. 8) Aufgaben in den Tätigkeitsbereichen 
 
a. Pflege/ Betreuung/ Erziehung, 
b. Beratung/ Therapie/ Seelsorge, 
c. Verwaltung. 
 
 
Richtbeispiele: Sozialpädagogin/Sozialarbeiterin mit fachlich schwierigen Aufgaben, Heilpädagogin 
mit fachlich schwierigen Aufgaben, Leiterin einer Kindertagesstätte, Pflegedienstleiterin. 
 
 
B. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
 
1. mit verantwortlich wahrzunehmenden Aufgaben (Anm. 8) und Leitungsaufgaben (Anm. 11) in den 

Tätigkeitsbereichen Pflege/ Betreuung/ Erziehung und Beratung/ Therapie/ Seelsorge; 
 
2. mit schwierigen (Anm. 14) verantwortlich wahrzunehmenden (Anm. 8) Aufgaben und 

Leitungsaufgaben (Anm. 11) im Tätigkeitsbereich Verwaltung; 
 

3. in der Leitung (Anm. 10) einer mittelgroßen Einrichtung oder eines mittelgroßen Dienstes oder 
eines sehr großen Wohnbereiches oder eines großen Pflegebereiches oder einer stationären 
Einrichtung (Anm. 16); 

4. in der Leitung (Anm. 10) eines mittelgroßen (Anm. 16) Verwaltungsbereiches; 
 

5. in der Leitung (Anm. 10) einer mittelgroßen (Anm. 16) Schule für Alten-, Kranken- oder 
Entbindungspflege. 

 
 
Richtbeispiele: Leitende Sozialpädagogin/Sozialarbeiterin mit nachgeordneten Sozialpädagoginnen/  
Sozialarbeiterinnen, Leiterin Sozialer Dienst  
 
 
 
Entgeltgruppe 11 (Anm. 8, 10, 11, 14, 15, 16) 
 
A. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Tätigkeiten , die vertiefte und erweiterte 
anwendungsbezogene wissenschaftliche Kenntnisse vor aussetzen 
 
Hierzu gehören Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit komplexen (Anm. 15) und schwierigen (Anm. 14) 
verantwortlich wahrzunehmenden (Anm. 8) Aufgaben und mit Leitungsaufgaben (Anm. 11) für 
mehrere Bereiche oder Einrichtungen. 
 
 
Richtbeispiele: Leiterin einer Kindertagesstätte, Pflegedienstleiterin. 
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B. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
 
1. in der Leitung (Anm. 10) einer großen Einrichtung oder eines großen Dienstes oder mehrerer 

sehr großer Wohnbereiche (Anm. 16) in den Tätigkeitsbereichen Pflege/Betreuung/Erziehung 
und Beratung/Therapie/Seelsorge; 

 
2. in der Leitung (Anm. 10) mehrerer großer Pflegebereiche einer großen stationären Einrichtung 

(Anm. 16) im Tätigkeitsbereich Pflege/ Betreuung/ Erziehung; 
 

3. in der Leitung (Anm. 10) eines großen (Anm. 16) Bereichs im Tätigkeitsbereich Verwaltung; 
 

4. in der Leitung (Anm. 10) einer großen (Anm. 16) Schule für Alten-, Kranken- oder 
Entbindungspflege im Tätigkeitsbereich Lehre/ Bildung/ Ausbildung. 

 

 

 

Entgeltgruppe 12 (Anm. 9, 10, 11, 14, 15, 16)  
 
A. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Tätigkeiten , die wissenschaftliche Kenntnisse und 
Methodenkompetenz voraussetzen 

 
Hierzu gehören Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
 
1. mit schwierigen (Anm. 14) und komplexen (Anm. 15) verantwortlich wahrzunehmenden (Anm. 9) 

Aufgaben und Leitungsaufgaben (Anm. 11), die in der Regel ein wissenschaftliches 
Hochschulstudium voraussetzen; 

 
2. mit verantwortlich wahrzunehmenden Aufgaben (Anm. 9), die ein wissenschaftliches 

Hochschulstudium zwingend voraussetzen. 
 
 
Richtbeispiele: Psychologin. 
 
 
B. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Leitung  (Anm. 10) einer sehr großen Einrichtung oder 
eines sehr großen Dienstes oder eines entsprechend großen Teils einer Einrichtung (Anm. 16). 
 
 
Richtbeispiele: Pflegedienstleiterin, Pädagogische Leiterin. 
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Entgeltgruppe 13 (Anm. 9, 10, 11, 14, 15, 16) 
 
A. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Tätigkeiten , die vertiefte oder erweiterte 
wissenschaftliche Kenntnisse und Methodenkompetenz voraussetzen 

 
Hierzu gehören Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
 
1. mit schwierigen (Anm. 14) und komplexen (Anm. 15) verantwortlich wahrzunehmenden (Anm. 9)  

Aufgaben und Leitungsaufgaben (Anm. 11), die ein wissenschaftliches Hochschulstudium und in  
der Regel eine zusätzliche Qualifikation voraussetzen; 
 

2. mit schwierigen (Anm. 14) verantwortlich wahrzunehmenden (Anm. 9) Aufgaben, die ein  
wissenschaftliches Hochschulstudium und eine zusätzliche Qualifikation zwingend voraussetzen. 

 
 
Richtbeispiel: Pflegedirektorin. 
 
 
B. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Leitung  (Anm. 10) besonders großer und 

verschiedenartiger Komplexeinrichtungen mit ausgeprägten fachlichen Besonderheiten. 
 
 
 
 
 
 

Vorbemerkung: 
Die Anlage 1 gilt nicht für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die als Lehrkräfte an allgemein bildenden 
und beruflichen Schulen beschäftigt werden. 
 
Die Eingruppierung und die übrigen Bestandteile der Bezüge dieser Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
richten sich nach den jeweils geltenden Bestimmungen für die im Dienst der Länder im 
Angestelltenverhältnis beschäftigten Lehrerinnen und Lehrer. 

 
Anmerkungen: 
(1) Einfachste Tätigkeiten erfordern keine Kenntnisse und Fertigkeiten aus Berufs- oder 
Schulausbildung. Sie können nach einer kurzen Einübung ausgeführt werden. Die Einübung 
beinhaltet eine bis zu 2-monatige Anleitung und Einweisung in die Arbeit. 
 
(2) Sehr einfache Tätigkeiten setzen eine fachliche Einarbeitung jedoch keine Berufsausbildung 
voraus. In der fachlichen Einarbeitung wird das für die Tätigkeiten erforderliche Wissen (z. B. 
Umgang mit arbeitsspezifischen Hilfsmitteln oder mit Klienten, organisatorischen Zusammenhängen, 
Regelungen und Arbeitsabläufen) erworben. 
 
(3) Einfache Tätigkeiten setzen Fertigkeiten und einfache Kenntnisse voraus. Fertigkeiten und 
einfache Kenntnisse werden in erweiterter fachlicher Einarbeitung über einen längeren Zeitraum, in 
Schulungen oder durch einschlägige Tätigkeitserfahrungen erlangt. Durch das so erlangte Wissen 
kann auf unterschiedliche Arbeitssituationen und -anforderungen angemessen reagiert werden. 
 
(4) Tätigkeiten unter fachlicher Anleitung setzen Fertigkeiten und Kenntnisse voraus, die i. d. R. 
durch eine einjährige Ausbildung, aber auch anderweitig erworben werden können. Fachliche 
Anleitung bedeutet eine enge Anbindung an fachlich höher qualifizierte Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter. 
 
(5) Die eigenständig wahrgenommenen Aufgaben der Entgeltgruppe 6 und der Entgeltgruppe 7 Teil A 
Nr. 2 setzen mindestens erweiterte und vertiefte Kenntnisse und entsprechende Fähigkeiten voraus, 
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die i.d.R. durch eine mindestens zweieinhalbjährige Berufsausbildung, aber auch anderweitig 
erworben werden können. Eigenständig wahrgenommen bedeutet, dass für die Erledigung der 
übertragenen Aufgaben Entscheidungen über Mittel und Wege zur Erreichung von 
Arbeitsergebnissen selbst getroffen werden. Die Aufgaben beinhalten Tätigkeiten, die in 
verschiedenen Arbeitssituationen in unterschiedlichem Maße anfallen und wechselnde 
Anforderungen stellen. 
 
(6) Die eigenständig wahrgenommenen Aufgaben der Entgeltgruppe 7 und 8 setzen Fachwissen 
und entsprechende Fähigkeiten voraus, die i.d.R. durch eine dreijährige Fachschulausbildung, aber 
auch anderweitig erworben werden können. Eigenständig wahrgenommen bedeutet, dass für die 
Erledigung der übertragenen Aufgaben Entscheidungen über Mittel und Wege zur Erreichung von 
Arbeitsergebnissen selbst getroffen werden. Die Aufgaben, die im Klientenbezug weitergehende 
emotionale und soziale Kompetenz erfordern, beinhalten Tätigkeiten, die in verschiedenen 
Arbeitssituationen in unterschiedlichem Maße anfallen und wechselnde Anforderungen stellen. 
 
(7) Die verantwortlich wahrzunehmenden Aufgaben der Entgeltgruppe 8 setzen vertieftes oder 
erweitertes Fachwissen und entsprechende Fähigkeiten voraus, die i.d.R. durch eine dreijährige 
Fachschulausbildung oder eine mindestens zweieinhalbjährige Berufsausbildung mit 
Weiterqualifikationen aber auch anderweitig erworben werden können. Verantwortlich 
wahrgenommen bedeutet, dass Ziele und die dazu benötigten Lösungswege selbständig erarbeitet 
werden. 
 
(8) Die verantwortlich wahrzunehmenden Aufgaben der Entgeltgruppen 9 bis 11 setzen 
anwendungsbezogene wissenschaftliche Kenntnisse voraus, die i.d.R. durch eine Fach-
Hochschulausbildung oder durch einen Bachelorabschluss, aber auch anderweitig erworben werden 
können. Verantwortlich wahrgenommen bedeutet, dass Ziele und die dazu benötigten Lösungswege 
z. B. durch Konzeptentwicklung selbständig erarbeitet und entschieden werden. 
 
(9) Verantwortlich wahrzunehmende Aufgaben der Entgeltgruppe 12 und 13 setzen wissenschaftliche 
Kenntnisse und Methodenkompetenz voraus, die i.d.R. durch ein wissenschaftliches 
Hochschulstudium, aber auch anderweitig erworben werden können. Verantwortlich wahrgenommen 
bedeutet, dass über die Art der Aufgabenerledigung selbst entschieden wird und bei den zu 
entwickelnden Lösungen das fachliche Wissen und Können in entsprechender Breite und Tiefe 
erforderlich ist, um der hohen Verantwortung gerecht zu werden. 
 
(10) Leitung umfasst die fachliche, personelle, organisatorische und wirtschaftliche Verantwortung 
für eine Organisationseinheit. 
 
(11) Leitungsaufgaben werden Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern neben ihrer Tätigkeit ausdrücklich 
übertragen und umfassen nicht alle der in der Anmerkung 10 beschriebenen Aspekte der Leitung. 
 
(12) Die Koordination beinhaltet die Anleitung, den Einsatz und die Kontrolle von Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern und erfordert nicht die disziplinarische Verantwortung. 
 
(13) Die Verantwortung für Sach- oder Haushaltsmittel setzt die ausdrückliche Übertragung dieser 
Aufgabe voraus und bedeutet die Verwaltung bzw. Steuerung von Bar- bzw. Bankguthaben 
und / oder Verbrauchs- und Sachgegenständen innerhalb eines Budgets. 
 
(14) Schwierige Aufgaben weisen fachliche, organisatorische, rechtliche oder technische 
Besonderheiten auf, die vertiefte Überlegung und besondere Sorgfalt erfordern. 
 
(15) Komplexe Aufgaben beinhalten vielschichtige und verschiedene Tätigkeiten, in denen Wissen 
und Fähigkeiten aus unterschiedlichen Bereichen miteinander verknüpft werden müssen. 
 
(16) Die Größenverhältnisse klein, mittelgroß, groß stellen keine absoluten Zahlenverhältnisse dar, 
sondern sind jeweils nach den Arbeitsfeldern und der trägerspezifischen Organisation zu 
differenzieren und sind ein Maßstab für das Ausmaß von Verantwortung. 
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Erläuterung:  
 
Die Anlage 1 Eingruppierungskatalog wurde umfangreich überarbeitet. Es wurden insbesondere 
aktuelle Berufsbezeichnungen aufgenommen und die Richtbeispiele in den einzelnen 
Entgeltgruppen an die Bedürfnisse und Besonderheiten der Dienstleistungen der Johanniter 
angepasst. Beispielsweise wurde der Tätigkeitsbereich „Ausbildung“ neu in den 
Eingruppierungskatalog aufgenommen. Andere Richtbeispiele wurden entfernt, da diese Tätigkeiten 
im Johanniterverbund nicht ausgeübt werden. 
 

1. Bei den Leitungsfunktionen (Leiterin Rettungswache, Leiterin einer Kindertagesstätte etc.) 
wurden einzelne Richtbeispiele in mehrere Entgeltgruppen aufgenommen. Dies wurde als 
notwendig erachtet, da die Einrichtungen der Johanniter unterschiedliche Größen, 
Aufgabenbereiche, Mitarbeiterzahlen und Organisationsstrukturen aufweisen. Damit sind für 
Leitungskräfte unterschiedliche Verantwortungen und Komplexitäten in ihren Tätigkeiten 
verbunden. Die Eingruppierung erfolgt damit ausschließlich anhand der Ober- und 
Untersätze unter Zugrundelegung der Stellenbeschreibung. Die jeweils genannte niedrigste 
Entgeltgruppe stellt damit auch eine Mindesteingruppierung dar. 

 
2. Richtbeispiele im Bereich der Verwaltung, wie beispielsweise „Controllerin“ oder 

„Personalsachbearbeiterin“, werden grundsätzlich nicht mehr abgebildet. Die 
Anforderungsprofile der Mitarbeitenden im Tätigkeitsbereich Verwaltung sind in den 
Einrichtungen der Johanniter sehr unterschiedlich. Die Festlegung von pauschalen 
Richtbeispielen wird daher den Tätigkeiten und Verantwortungen einzelner Mitarbeiter nicht 
gerecht. Auch hier wird die Eingruppierung zukünftig ausschließlich anhand der konkreten 
Stellenbeschreibung unter Zugrundelegung der Ober- und Untersätze erfolgen. 

 
3. In den Tätigkeitsbereich der EG 10 A wurde die „Verwaltung“ aufgenommen. Bisher war die 

Eingruppierung von Mitarbeitenden im Tätigkeitsbereich Verwaltung in die EG 10 A, die 
keine Leitungsaufgaben (Anm. 11) wahrgenommen haben, nicht möglich. 
Verwaltungsmitarbeitende nehmen in den Einrichtungen aber zunehmend schwierige und 
verantwortliche Aufgaben wahr, die eine Ausweitung des Anwendungsbereiches der EG 10 
A notwendig machte.   

 
4. Die Richtbeispiele bezüglich des Krankenhausbereiches wurden aktualisiert und an die 

Berufsbezeichnungen der Bundesagentur für Arbeit angepasst. Insbesondere wurde ein neu 
formuliertes Richtbeispiel für Fachgesundheits- und Krankenpfleger in speziellen 
Funktionsbereichen eingefügt sowie die Gleichstellung der Gesundheits- und Krankenpfleger 
in diesen Bereichen mit vergleichbaren Aufgaben vorgenommen. Die Veränderung des 
Richtbeispiels trägt der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts Rechnung (Urteil des 
BAG v. 20.06.2012, Az.: 4 AZR 438/10) und entspricht der in den Krankenhäusern der 
Johanniter gelebten Praxis. 

 
 

 
 
 

 


